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Mainz, den 09.10.2018 

Az.: 777-4-Photovoltaik/TR/nm 

Landesverordnung über Gebote für Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf Grünlandflä-
chen in benachteiligten Gebieten (Photovoltaikfreiflächenverordnung - PV-FF-VO) in 
Rheinland-Pfalz 
Beteiligung der Verbände der Gemeinden, Städte und Landkreise      

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für die Übersendung des oben genannten Verordnungsentwurfs und die Möglichkeit zur Stel-
lungnahme danken wir Ihnen.  

Gegen den Verordnungsentwurf bestehen von unserer Seite keine Bedenken.  

Die nach § 3 vorgesehene Überprüfung jeweils zum Jahresende 2019 und 2020 halten wir 
insbesondere im Hinblick auf die Zubaugrenze von 50 MW jährlich für unverzichtbar. Wir 
sind Ihnen bereits heute für eine jeweils zeitnahe Information der kommunalen Spitzenver-
bände über die Ergebnisse dieser Überprüfungen dankbar. 

Ergänzend geben wir Ihnen einige Hinweise der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich zu den 
dem Verordnungsentwurf beigefügten Vollzugshinweisen zur Kenntnis. Wir gehen davon 
aus, dass diese Vollzugshinweise kein Bestandteil der Landesverordnung sind und insoweit 
im Rahmen der regelmäßig notwendigen bauplanungsrechtlichen Abwägung Berücksichti-
gung finden können. 

Mit freundlichen Grüßen 

  

Dr. Thomas Rätz Jürgen Hesch Kornelia Schönberg 
Referent  Beigeordneter Referentin 
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